
GEMEINDE UNTERMEITINGEN
Bebauungsplan Nr. 52 „Wohnanlage am Kreisverkehr Wttersteinstraße“ Verfahrensvermeke

C) VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Gemeinderat hat'rn de Sitzung vom/b. 0.3. .2.4 die Aufstellung des Bebauungs-

planes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 0?Q5’ Z.’(. ortsüblich
bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom°zgag‚Z./f. wurden die
Behörden

Äund&onjigen Träger
öffentlicher Belange gemäß 5 4 Abs. 2 BauGB'In der

Zeit vomM9...... bis .24 :5:0.4beteiligt.
3. Der Öffentlichkeit wurde zum Entwurf des

Bebauungsplanes
in der

Fassung
vom

075303 .Z/fgemäß 5 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom A&D ‘/. a.”. bist}?.......573.4
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

4. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom .0Ä.0.6..ZJ . den Bebau—

ungsplan gemäß 5 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vomQ"s.060.6Z4 als Satzung
beschlossen.

5. Untermeitingen, den .Öq-ÜÖZ/

Simon Schropp, 1. Bürgermeister

6. Ausgefertigt

Untermeitingen, den .........

Lv—\ééf
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Be—

gründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu

jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des
5 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 55 214 und 215 BauGB wurde
in der Bekanntmachung hingewiesen.
U termeitingen, den“oß-M

Simon Schropp, 1. Bürgermeister
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